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Angaben zu Abgasen/Luftverunreinigungen (Formular 5.1 und 5.2)  

 

Bezüglich der Errichtung und des Betriebes von Windenergieanlagen fallen 
Abgase/Luftemissionen lediglich während der Bauphase an. Die dabei austretenden 
Mengen beziehen sich auf den Ausstoß der eingesetzten Baufahrzeuge und liegen 
im hierfür üblichen Bereich.  
 
Die Formulare 5.1 und 5.2 sind deshalb nicht erforderlich. 
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